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Der Bund will die Realisierung der digita-
len AV so steuern, dass ab 2008 die Da-
ten der Amtlichen Vermessung
� flächendeckend,
� aktuell,
� homogen,
� in beiden Bezugsrahmen und 
� in einfacher und kostengünstiger Art
� über das ganze Gebiet der Schweiz 
angeboten werden können. 
Was sehr einfach in einem Satz zusam-
mengefasst wird, zieht einen Strauss von
Massnahmen nach sich.

Flächendeckung
Schon das erste Ziel, die Flächendeckung,
ist schwierig zu erreichen: Bis Ende 2007
werden über rund 2/3 der Schweiz digita-
le Daten der AV (definitiv vermessen im
Standard AV93 oder provisorisch numeri-
siert im Standard PN) zur Verfügung ste-
hen. Für das restliche Drittel sollen provi-
sorische Ersatzprodukte erstellt werden.
Diese Ersatzprodukte sind digitale Vek-
tordaten, welche im Datenmodell der AV
beschrieben und über die Amtliche Ver-
messungsschnittstelle (AVS) austausch-
bar sind. Deren Aktualität, Genauigkeit
und Informationsgehalt erfüllen die An-
forderungen der AV nicht. Sie dienen da-
her ausschliesslich für die Verwendung
der AV als Referenzdaten für Landinfor-
mationssysteme und nicht für die Be-
dürfnisse des Grundbuchs. Es ist vorge-
sehen, provisorische Ersatzprodukte für
die Informationsebenen «Bodenbede-

ckung», «Einzelobjekte» und «Nomen-
klatur» aus bestehenden digitalen Pro-
dukten (z.B. VECTOR25 und SwissNames
von swisstopo) abzuleiten. Auf eine Be-
reitstellung der Ebene «Liegenschaften»
als Ersatzprodukt wird – trotz zweifellos
vorliegendem Interesse an digitalen Lie-
genschaftsdaten – bewusst verzichtet.
Damit die Ersatzprodukte möglichst nur
in den weniger produktiven Gebieten
bzw. in den Gebieten mit geringeren Ge-
nauigkeits- und Aktualitätsansprüchen
zum Einsatz kommen, sind die Kantone
aufgefordert, die Vermessungen primär in
den wirtschaftlichen Schwerpunktgebie-
ten und entlang wichtiger Verkehrs- und
Versorgungsachsen in Angriff zu neh-
men. In erster Priorität sind die Arbeiten
im Standard AV93 und erst in zweiter Pri-
orität im Standard PN zu realisieren.
Mit den bereits im Rahmen der AV er-
stellten Höhenmodellen und den beiden
Produkten DTM-AV des Projektes Land-
wirtschaftliche Nutzflächen (LWN) bezie-
hungsweise dem DHM25 für Gebiete
über 2000 m wird die Ebene «Höhen» bis
Ende 2005 flächendeckend erstellt. 
Mit dem Projekt «GABMO» (Gestion des
Adresses des Bâtiments par la Mensura-
tion Officielle) sollen zudem bis Ende
2007 alle Gebäudeadressen und Stras-
senachsen der Schweiz – unter Verwen-
dung bestehender Datenbestände – er-
fasst und in die AV integriert werden. 
Das Projekt «Hoheitsgrenzen» hat zum
Ziel, bis Ende 2007 die schweizerischen
Hoheitsgrenzen in digitaler Form bereit-
zustellen, abzugleichen und damit ein
sehr zentrales Basisangebot der NGDI zu
schaffen.

Aktualität

Eine Steigerung der Aktualität der Daten
der AV soll durch ein verbessertes Melde-
wesen bei der laufenden Nachführung,
durch verkürzte Nachführungsfristen und
durch eine Steigerung der Effektivität bei
der periodischen Nachführung erreicht
werden. Zurzeit wird anhand eines Pilot-
projektes im Kanton Bern geprüft, inwie-
weit Synergien zwischen den Aufgaben
von swisstopo und der periodischen
Nachführung der AV genutzt werden
können.
Da Nachführungsfristen aus arbeitsorga-
nisatorischen Gründen nicht unter ein ge-
wisses Mass gesenkt werden können, sind
in der AV flächendeckend baubewilligte
Objekte – insbesondere Gebäude – als
«projektierte Objekte» zu führen. Die ent-
sprechenden Meldewesen, beispielswei-
se im Rahmen der Baubewilligung, sind
neu zu regeln.
Im Weiteren legt der Bund Wert darauf,
dass die Kontrolle der laufenden Nachfüh-
rung durch die Kantone verbessert wird.

Homogenität
Die Verbesserung der Homogenität der
Daten der AV soll durch systematische
Kontrollen an den Rändern der einzelnen
Vermessungswerke und einer Vereinheit-
lichung des Detaillierungsgrades der AV
erreicht werden. Sobald die Daten der AV
regional oder gar national verwendet wer-
den, sind diese strukturellen und inhaltli-
chen Inhomogenitäten störend und füh-
ren bei den Benützerinnen und Benützern
zu einem erheblichen Nachbearbeitungs-
aufwand. Zudem wird eine Datenabgabe
unabhängig von Gemeinde- oder Kan-
tonsgrenzen und die Verwendung der Da-
ten im Rahmen der NGDI stark erschwert.

Bezugsrahmen
Die Verfügbarkeit der Daten der AV in den
beiden Bezugsrahmen Landesvermes-
sung 1903 und 1995 (LV03 und LV95)
wird durch die bereits laufenden «Drei-
ecksvermaschungs-Projekte» sicherge-
stellt und durch das unter der Leitung der
V+D stehende Kompetenzzentrum
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Die Strategie 2004–2007 der
Amtlichen Vermessung
Die Daten der Amtlichen Vermessung (AV) bilden einen unentbehrlichen Bestandteil
der Referenzdaten der geplanten Nationalen Geodaten-Infrastruktur (NGDI). Mit der
neuen Strategie wird die AV konsequent auf dieses Ziel ausgerichtet. Vor kurzem wur-
de durch den Vorsteher des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport, Bundesrat Samuel Schmid, die neue Strategie der AV für die Jahre 2004–2007
erlassen. Diese bildet das zentrale Führungsinstrument der Eidgenössischen Vermes-
sungsdirektion (V+D). Sie ermöglicht, dass die AV zielgerichtet und koordiniert reali-
siert und weiterentwickelt wird.
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Raumbezogene Daten / Landesvermes-
sung 95 koordiniert. Ab 2005 sollten al-
le digitalen Daten der AV wahlweise in
beiden Bezugsrahmen bezogen werden
können.
Der vollständige Nutzen, den der span-
nungsfreie Bezugsrahmen LV95 bietet,
wird nur erreicht, wenn auch die in den
Daten der AV vorhandenen lokalen Span-
nungen eliminiert werden. 

Datenabgabe/Tarifierung
Die Ausgestaltung der Organisation der
Datenabgabe und die kantonalen Ge-
bührenordnungen bieten heute ein sehr
heterogenes Bild. Die Verfügbarkeit der
bestehenden digitalen Daten ist mangel-
haft.
Die Datenabgabe und die Information
über die Produkte der AV sind grundsätz-
lich neu und stufengerecht zu regeln. Das
heisst, lokale Nutzer sollen lokal infor-
miert und mit Daten bedient werden, na-
tionale Nutzerinnen und Nutzer sind na-
tional zu informieren und zu bedienen.
Die Gebührentarife der einzelnen Kanto-
ne, die zum Teil erhebliche Unterschiede
aufweisen, sollen harmonisiert und die
Gebühren zumindest teilweise gesenkt
werden.

Weiterentwicklung
Die Rahmenbedingungen für die Partner
der AV sind in den nächsten Jahren wei-
ter zu verbessern und die AV ist, entspre-
chend dem technologischen Fortschritt
und den sich wandelnden Anforderungen
und Bedürfnissen, weiterzuentwickeln. 
Die Strategie 2004–2007 der AV erwähnt
die folgenden Projekte und Massnahmen:
� Die Datenbank AMO (Administration

de la Mensuration Officielle) der V+D
wird weiterentwickelt, so dass sie ei-
nerseits allen Kantonen online zur Ver-
fügung gestellt werden kann. Mit die-
ser Massnahme wird der administrati-
ve Aufwand bei der Bearbeitung der
Operate (Projekte) der AV deutlich re-
duziert. Andererseits sollen die in AMO
enthaltenen Metainformationen den
Anforderungen der NGDI entspre-

chend in den Metadatenkatalog des
Bundes integriert werden.

� Die Schnittstelle zwischen dem Grund-
buch und der AV (Projekt «Kleine
Schnittstelle») soll operativ verfügbar
werden.

� Damit die Daten der AV effizient ge-
nutzt werden können und Synergien
entstehen, sind die Koordinations-
bemühungen seitens der V+D und der
kantonalen Vermessungsaufsichten
mit anderen Amtsstellen des Bundes
und der Kantone, welche Daten über
den Grund und Boden erheben und
nachführen, zu intensivieren.

� Die Rechtserlasse des Bundes und der
Kantone sind den neuen Begebenhei-
ten, die sich aus dem Neuen Finanz-
ausgleich bzw. aus dem damit ge-
schaffenen neuen Bundesverfassungs-
artikel ergeben, anzupassen.

� In Zusammenarbeit mit dem Eidgenös-
sischen Amt für Grundbuch- und Bo-
denrecht, der Koordinationsstelle für
Geoinformation des Bundes KOGIS,
den Kantonen, den privaten Vermes-
sungsbetrieben und weiteren Interes-
sierten soll ein systematisches, zuver-
lässiges und der Öffentlichkeit zugäng-
liches, vollständiges Inventar über die
Rechtslage an Grund und Boden ge-
schaffen werden.

� Längerfristig soll die AV zu einem voll-
ständigen 3D-Kataster weiterent-
wickelt werden. Darunter werden die
Einführung der dritten Dimension in al-
len Informationsebenen und die dreidi-
mensionale Modellierung jedes Objek-
tes verstanden.

Die Amtliche Vermessung muss zukünf-
tig als ein gesamtschweizerisch einheitli-
ches Qualitätsprodukt wahrgenommen
werden. Nur so kann sie ihrer wichtigen
Stellung im Rahmen der NGDI gerecht
werden und einen hohen volkswirt-
schaftlichen Nutzen erzeugen. Die V+D
ist überzeugt, dass dieses ehrgeizige Ziel
dank der guten Zusammenarbeit aller an
der AV beteiligten Partnerinnen und Part-
ner erreicht werden kann. Die Strategie
soll dazu den Weg weisen.
Die vollständige Strategie der Amtlichen
Vermessung 2004–2007 kann im Internet
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Neue Publikation: 
«Die Amtliche Vermessung der
Schweiz»

Die allgemein verständliche Informa-
tionsbroschüre soll das Interesse an der
Amtlichen Vermessung wecken. Mit
Antworten auf sechs Fragen über die
Amtliche Vermessung, einer Beschrei-
bung der Ausbildungsmöglichkeiten
und einem kurzen geschichtlichen Ab-
riss richtet sich die Publikation nicht nur
an ein Fachpublikum, sondern vermag
auch der interessierten Bevölkerung ei-
nen Einblick in das Schweizerische Ka-
tasterwesen zu vermitteln.
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